
Auf Basis der §§ 1 bis 5 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG-LSA) 

schließen 

1) der Landkreis Mansfeld-Südharz, 
Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22 

06526 Sangerhausen 
vertreten durch den Landrat, Herrn Andr6 Schröder, 

- nachfolgend Landkreis genannt - 

und 

2) die Stadt Allstedt, 
Markt 10 

06542 Allstedt 
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Jürgen Richter, 

3) die Stadt Arnstein, 
Eislebener Straße 2 

06333 Arnstein / OT Quenstedt 
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Frank Sehnert, 

4) die Stadt Gerbstedt, 
Markt 1 

06347 Gerbstedt 
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Ulf Döring, 

5) die Verbandsgemeinde „Goldene Aue" 
Lange Straße 8 

06537 Kelbra (Kyffhäuser) 
vertreten durch den Verbandsgemeindebürgermeister, Herrn Michael Peckruhn, 

6) die Stadt Hettstedt 
Markt 1-3 

06333 Hettstedt 
vertreten durch den Bürgermeister, Herrn Dirk Fuhlert, 
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Nach Auswertung des MEV für alle Kommunen des Landkreises sind die nächsten Schritte: 

- Förderantragstellung beim Bund und Land in vorläufiger Höhe 
- Wenn in dem MEV ein TKU Regelausbau mit Vorvermarktungsquote angekündigt 

hat, Beendigung des MEV nach Mitteilung des Ergebnisses der Vorvermarktung des 
TKU (spätestens 8 Monate nach Beendigung der Veröffentlichung des MEV) 

- Vorbereitung, Veröffentlichung und Durchführung des europaweiten Vergabever-
fahrens sowie Beauftragung des auszubauenden Unternehmens 

- Förderantragstellung beim Bund und Land in finaler Höhe 
- Beginn des Gigabitausbaus 

Der Landkreis Mansfeld-Südharz und die Kommunen (Nr. 2-12) haben als interkommunales 
Projekt das Ziel gefasst, den Ausbau von gigabitfähigen Netzen in den förderfähigen Orts-
/Stadtteilen der Kommunen (Nr. 2 bis 12) umzusetzen. 

Zweck der Zusammenarbeit ist die gemeinsame Beantragung von Zuschüssen aus der Richtlinie 
„Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bun-
desrepublik Deutschland — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0" vom 31.03.2023. Im Weiteren 
auch die gemeinsame Beantragung von Zuschüssen aus der Richtlinie zur Förderung des Next 
Generation Access-Breitbandausbaus in Sachsen-Anhalt (NGA-RL LSA) Redl. der StK vom 
27.10.2015 oder gleichwertiger Fördermöglichkeiten, um eine 100%ige Finanzierung zu ermög-
lichen. 

§ I Allgemeines 

Der Landkreis beabsichtigt, für die Kommunen (Nr. 2 bis 12) inkl, der förderfähigen Orts-
/Stadtteile eine Versorgung mit einem flächendeckenden Gigabitnetz zu erreichen. Basis für 
dieses Vorhaben bildet ein MEV, das in dem Zeitraum vom 30.06.-25.08.2023 für den Landkreis 
veröffentlicht und anschließend ausgewertet wurde. Das jeweilige Ergebnis wurde jeder Kom-
mune schriftlich gesondert übermittelt. 

§ 2 Aufgabenübertragung / Inanspruchnahme von Fördergeldern für den 
Gigabitausbau 

1. Die oben genannten Kommunen (Nr. 2 bis 12) übertragen dem Landkreis die Aufgabe 
"Verbesserung der Gigabitversorgung". Der Landkreis führt das gesamte Verfahren auf 
Basis dieser Aufgabenübertragung für die o.g. Kommunen (Nr. 2 bis 12) für den Gi-

gabitausbau auf Basis der 

- Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikations-
netze in der Bundesrepublik Deutschland — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0" vom 
31.03.2023, 

- Richtlinie zur Förderung des Next Generation Access-Breitbandausbaus in Sachsen-
Anhalt (NGA-RL LSA) Redl. der StK vom 27.10.2015 oder gleichwertiger Fördermöglich-
keiten, um eine 100%ige Finanzierung zu ermöglicht. 
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Mansfeld, den Helbra, den Sangerhausen, den 

Andreas Koch Norbert Born Sven Strauß 
Bürgermeister Bürgermeister Oberbürgermeister 
Stadt Mansfeld Gemeinde Mansfelder Stadt Sangerhausen 

Grund-Helbra 

Röblingen, den Roßla, den 

Jürgen Ludwig Peter Kohl 
Bürgermeister Bürgermeister 
Gemeinde Seegebiet Gemeinde Südharz 
Mansfelder Land 
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